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Vorgehenskonzept PFAS 

 

1 Ausgangslage 

 

Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) sind eine Gruppe von chemischen Verbindun-

gen, die wasser- sowie fettabweisend und chemisch und thermisch sehr stabil sind. Diese Ei-

genschaften machen PFAS zu beliebten Bestandteilen in einer Vielzahl von Anwendungen 

und Alltagsprodukten, darunter wasserabweisende Textilien, Antihaftbeschichtungen und 

Löschschäume zur Brandbekämpfung. Aufgrund ihrer stabilen chemischen Struktur werden 

sie kaum abgebaut und bleiben sehr lange Zeit in der Umwelt. Sie werden daher auch als 

«Ewigkeitschemikalien» bezeichnet. Zur Stoffgruppe der PFAS zählen rund 10'000 Einzelsub-

stanzen, die ausschliesslich synthetischen Ursprungs sind. Der vielseitige Einsatz von PFAS 

und ihre Stoffeigenschaften führen dazu, dass sie in der Umwelt weit verbreitet sind. 

 

PFAS werden von Pflanzen und Tieren aufgenommen und können sich entlang der Nah-

rungskette und somit auch im menschlichen Körper anreichern. Einige PFAS-Verbindungen 

können bereits in geringen Konzentrationen schädliche Auswirkungen auf Menschen, Tiere 

und Ökosysteme haben. PFAS betreffen alle Umweltbereiche und Ökosysteme, sie sind damit 

auch für die Landwirtschaft, die Lebensmittelproduktion und für die öffentliche Gesundheit 

relevant. 

 

Die Auswirkungen von PFAS auf Menschen, Tiere und Umwelt sind aktuell Gegenstand inten-

siver Forschung. Auch die Regulierung von PFAS wird auf nationaler und internationaler 

Ebene intensiv diskutiert und ist zurzeit sehr dynamisch. PFAS sind Gegenstand mehrerer po-

litischer Vorstösse auf eidgenössischer und kantonaler Ebene. Auf Bundesebene fordern die 

Motion Maret die Festlegung von Grenzwerten für PFAS in den Umweltverordnungen und 

das Postulat Moser einen Aktionsplan zur Reduktion der Belastung von Mensch und Umwelt 

durch PFAS. Der Bundesrat hat im Dezember 2025 in Erfüllung des Postulats Moser den Be-

richt «Belastung von Mensch und Umwelt durch langlebige Chemikalien» publiziert. Darin 

äussert er die Absicht, einen Aktionsplan zu PFAS zu lancieren. Mit einer stärkeren Zusam-

menarbeit zwischen den beteiligten Stellen von Bund und Kantonen und weiteren Stakehol-

dern wie Industrie und Landwirtschaft sollen die Massnahmen in verschiedenen betroffenen 

Bereichen wie Umwelt, Lebensmittel und Trinkwasser besser koordiniert werden. Im Rahmen 

der Behandlung weiterer Vorstösse zu PFAS hat sich das eidgenössische Parlament dafür aus-

gesprochen, bei der Festlegung von PFAS-Grenzwerten auch wirtschaftliche Auswirkungen zu 

berücksichtigen, namentlich mit Blick auf die Landwirtschaft und die Wasserversorgung. 

 

Im Kanton Luzern fordert das Postulat P 366 Muff Sara und Mit. einen Aktionsplan zum Um-

gang mit PFAS. Das Postulat Muff Sara und Mit. wurde vom Kantonsrat am 13. Mai 2025 er-

heblich erklärt.  

 

Das vorliegende PFAS-Vorgehenskonzept trägt dem Anliegen des Postulats P 366 Rechnung 

und zeigt auf, welche Untersuchungen und Massnahmen auf kantonaler Ebene geplant sind. 

Ziel ist in erster Linie, den Stand der PFAS-Belastungen im Kanton Luzern festzustellen. Es gilt 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223929
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224585
https://cms.news.admin.ch/dam/de/der-schweizerische-bundesrat/rS--FsDYjnSA/Beilage+01+Bericht+DE+Po.+Moser_.pdf
https://www.lu.ch/kr/mitglieder_und_organe/mitglieder/mitglieder_detail/Geschaeft_Detail?ges=aed3b12198924dc484f94e0b35037cd4
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dabei Messkampagnen der beteiligten Dienststellen zu koordinieren und mit den Messkam-

pagnen des Bundes und anderer Kantone abzustimmen, um Ressourcen optimal zu nutzen. 

Sollten im Kanton Luzern relevante PFAS-Belastungen festgestellt werden, so sind Massnah-

men durch die beteiligten Dienststellen aufeinander abzustimmen. Ebenso sind die Kommu-

nikation und Information von Behörden und Öffentlichkeit zwischen den kantonalen Stellen 

abzustimmen. Die Massnahmen des Vorgehenskonzepts sind auf die laufenden Entwicklun-

gen auf Bundesebene abgestimmt.  

 

Das Vorgehenskonzept PFAS basiert auf dem nachfolgenden Grundlagen-Teil dieses Doku-

ments, der den Zustand bezüglich PFAS im Kanton Luzern und die sich daraus ergebenden 

Herausforderungen aufzeigt. Der Kanton Luzern verfolgt im Umgang mit PFAS einen vorsorg-

lichen, verhältnismässigen und wissensbasierten Ansatz. Ziel ist es, Belastungen frühzeitig zu 

erkennen, Risiken für Mensch, Tier und Umwelt zu minimieren sowie die betroffenen Akteure 

koordiniert und transparent einzubeziehen. Die Umsetzung erfolgt abgestimmt mit den Vor-

gaben des Bundes sowie den Arbeiten anderer Kantone.  

 

Einschränkungen der Anwendung von PFAS-Verbindungen sind nicht Bestandteil des kanto-

nalen Vorgehenskonzepts. Entsprechende Einschränkungen oder Verbote erfolgen über die 

eidgenössische Gesetzgebung. Auch Grenzwerte von PFAS-Verbindungen werden in Verord-

nungen auf Bundesebene festgelegt und sind nicht Bestandteil des vorliegenden kantonalen 

Vorgehenskonzepts. 

 

 

2 One Health 

 

Der One-Health-Ansatz ist ein ganzheitliches Konzept, das die Gesundheit von Mensch, Tier 

und Umwelt nicht isoliert, sondern als untrennbar miteinander verbunden betrachtet. Ziel ist 

es, durch verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit langfristige Lösungen für Gesundheits-

probleme wie übertragbare Krankheiten, Antibiotikaresistenzen oder Schadstoffbelastungen 

zu entwickeln. Gemäss dem Legislaturprogramm 2023-2027 und dem Planungsbericht über 

die Gesundheitsversorgung im Kanton Luzern 2024 sollen die Herausforderungen innerhalb 

des Kantons verstärkt mit dem One-Health-Ansatz angegangen werden.  

 

Im Kanton Luzern sind folgende kantonale Stellen im «Gremium One Health» vertreten: 

 Veterinärdienst (VETD) 

 Dienststelle Gesundheit und Sport (DIGE) 

 Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz (DILV) 

 Dienststelle Umwelt und Energie (UWE) 

 Dienststelle Landwirtschaft und Wald (LAWA) 

 Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung (BBZN) 

 

Belastungen mit PFAS und deren Auswirkungen betreffen alle im «Gremium One Health» ver-

tretenen Bereiche Gesundheit, Lebensmittel, Umwelt, Landwirtschaft, und Veterinärwesen. 

Der Umgang mit PFAS im Kanton Luzern wird im «Gremium One Health» zwischen den betei-

ligten Stellen koordiniert. Das «Gremium One Health» trifft sich in der Regel zu einem jährli-

chen Austausch, bei Bedarf bzw. projektbezogen auch öfters. 

  

https://www.lu.ch/regierung/kantonsstrategie
https://gesundheit.lu.ch/-/media/Gesundheit/Dokumente/Gesundheitsversorgung/Planungsbericht/Planungsbericht_ber_die_Gesundheitsversorgung_im_Kanton_Luzern_2024.pdf?rev=3b8ae302f1a44cb2adc4e55fd46cfefa
https://gesundheit.lu.ch/-/media/Gesundheit/Dokumente/Gesundheitsversorgung/Planungsbericht/Planungsbericht_ber_die_Gesundheitsversorgung_im_Kanton_Luzern_2024.pdf?rev=3b8ae302f1a44cb2adc4e55fd46cfefa
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3 Massnahmen 

 

Um den mit PFAS einhergehenden interdisziplinären Herausforderungen zu begegnen, wer-

den nachfolgend aus Sicht der Fachstellen erforderliche Massnahmen grob aufgezeigt. Die 

Massnahmen basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand zu PFAS im Kanton Luzern, der im 

Teil «Grundlagen» aufgezeigt wird. Aufgrund von neuen Erkenntnissen oder neuen gesetzli-

chen Vorgaben können weitere Massnahmen und Abklärungen notwendig sein. Die Mass-

nahmen sollen im Wesentlichen in den Jahren 2026 bis 2028 umgesetzt werden. 

 

Aufgrund der Dynamik der Entwicklungen im Thema PFAS, sowohl bezüglich Stand des Wis-

sens wie auch der nationalen und internationalen Regulierung, ist eine enge Zusammenarbeit 

und eine Abstimmung mit den Bundesstellen und anderen Kantonen essenziell. Die Datener-

hebungen im Kanton Luzern werden nicht isoliert, sondern abgestimmt mit den Messpro-

grammen des Bundes und anderen Kantonen durchgeführt. Weitere Massnahmen werden 

ebenfalls mit den Entwicklungen bei Bund und anderen Kantonen sowie mit betroffenen Akt-

euren, beispielsweise in der Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft, abgestimmt. Natio-

nale und internationale Entwicklungen werden in der Umsetzung berücksichtigt, insbeson-

dere gesetzgeberische Vorgaben durch die Bundesbehörden. 

 

# Beschreibung der Massnahme Zuständig 

1 Untersuchungen und Datenerhebung  

1 Erhebung potenzieller PFAS-Quellen im Kanton Luzern (z. B. Flä-

chen mit Klärschlammaustrag oder mit Löschschaumeinsatz, Be-

triebe/Gewässereinleiter mit PFAS-Einsatz, Deponien, belastete 

Standorte, Bauprojekte mit Einsatz von PFAS-haltigen Bauzusatz-

stoffen, etc.) 

UWE 

2 Untersuchung von PFAS-Belastungen im Boden: Konzept, Durch-

führung der Untersuchungen und Berichterstattung 

UWE 

3 Untersuchung von PFAS bei Abwasserreinigungsanlagen: Konzept, 

Durchführung der Untersuchungen und Berichterstattung 

UWE 

4 Untersuchung von PFAS bei Deponien / Abfallanlagen: Konzept, 

Durchführung der Untersuchungen und Berichterstattung 

UWE 

5 Untersuchung von PFAS im Grundwasser: Konzept, Durchführung 

der Untersuchungen und Berichterstattung 

UWE 

6 Untersuchung von PFAS in Oberflächengewässern: Konzept, Durch-

führung der Untersuchungen und Berichterstattung 

UWE 

7 Untersuchung von PFAS in Futtermitteln, gestützt auf Ergebnisse 

anderer Untersuchungen oder Monitoringprogramme 

LAWA 

8 Untersuchung von Fischen: Stichprobenerhebung bei Baustellenab-

fischungen in Fliessgewässern 

LAWA 

9 Konzept für die Identifikation der relevanten Anwender von PFAS 

im Kanton Luzern 

DILV 

10 Chemikalienrechtliche Kontrolle von Produkten auf dem Schweizer 

Markt in gesamtschweizerischer Zusammenarbeit 

DILV 

11 Untersuchung von PFAS in Trinkwasser: Fortsetzung des Monito-

rings 

DILV 
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12 Monitoring von PFAS in Fischen aus dem Sempacher- und Baldeg-

gersee 

DILV 

2 Koordination / Kooperation  

20 Schaffung eines Koordinationsgremiums für PFAS unter Einbezug 

der betroffenen Dienststellen im Rahmen des Gremiums One-

Health: Koordination von Untersuchungen, Datenhaltung und -aus-

tausch, weiteren Massnahmen und der Kommunikation 

UWE, DILV, 

LAWA, VETD 

21 Mitarbeit in Arbeitsgruppen des Bundes (z.B. im Rahmen der Mo-

tion Maret) 

UWE, DILV, 

LAWA 

22 Koordination der Vollzugstätigkeiten im Bereich Lebensmittel- und 

Chemikalienrecht mit dem Verband der Kantonschemiker der 

Schweiz (VKCS) bzw. mit der Konferenz Verantwortliche Vollzug 

Chemikalienrecht (KVC), den zuständigen Bundesstellen sowie wei-

teren betroffenen Stellen 

DILV 

23 Koordination der Vollzugstätigkeit im Veterinärdienst Schweiz 

(Bund und Kantone) im Bereich Primärproduktion 

VETD 

24 Koordination der Zusammenarbeit zwischen LAWA, Berufsbildungs-

zentrum Natur und Ernährung (BBZN) und Luzerner Bäuerinnen- 

und Bauernverband (LBV) bezüglich dem Vorgehen bei betroffenen 

Landwirtschaftsbetrieben 

LAWA 

3 Kommunikation  

30 Erstellung eines Kommunikationskonzepts, Koordination der Kom-

munikation der betroffenen Dienststellen 

BUWD, GSD 

31 Einrichtung einer zentralen Website zu PFAS, Informationen auf den 

Webseiten der kantonalen Dienststellen 

UWE, DILV, 

LAWA, VETD 

4 Vollzug   

 Dienststelle uwe  

40 Abwasser: Erhebung der Emissionen durch Einleitungen von Indust-

riebetrieben: Konzept, Messkampagne; Erarbeitung Kommunikation 

hinsichtlich Reduktion von PFAS in industriellen Abwässern 

UWE 

41 Altlasten: Ermittlung potenzieller PFAS-Standorte (Betriebe und De-

ponien). Ankündigung im Kataster der belasteten Standorte (KbS) 

UWE 

42 Altlasten: Abklärungen mit Gebäudeversicherung und Feuerwehren 

zur Erhebung von Brandübungsplätzen 

UWE 

43 Altlasten/Grundwasser: Abklärungen der Ursachen bei festgestell-

ten PFAS-Belastungen in Trinkwasserfassungen 

UWE 

44 Luft: Abklärungen zu möglichen Emittenten UWE 

45 Boden: Erarbeitung eines Prüfperimeters für baubedingte Boden-

verschiebungen 

UWE 

 Dienststelle DILV  

46 Teilnahme an den national koordinierten Kontrollen zur Überwa-

chung der Einhaltung der ChemRRV und von regulierten Lebens-

mitteln. Auf Basis der Erkenntnisse bei Bedarf weiterführende, risi-

kobasierte Kontrollen einzelner Lebensmittelgruppen 

DILV 

 Dienststelle LAWA  
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47 Aufbau und Koordination der landwirtschaftlichen Beratung in Zu-

sammenarbeit mit BBZN und LBV für betroffene Betriebe. Die Bera-

tung erfolgt gestützt auf Untersuchungsergebnisse der DS uwe o-

der weiterer Monitoringprogramme 

LAWA 

48 Prüfung eines PFAS-Monitorings für Milch zur Abschätzung der 

PFAS-Problematik in der Primärproduktion, in Abstimmung mit der 

Branche 

LAWA, DILV, 

BBZN, VETD 

 Massnahmen Dienststelle VETD  

49 Kontrollen von Nutztierhaltungen im Bereich Primärproduktion  VETD 

5 Weitere Massnahmen   

50 Abfall: Prüfung erhöhter Anforderungen für zukünftige Deponien 

Typ B. 

UWE 

51 Prüfung des Verzichts auf fluorierte Kältemittel und Einsatz von flu-

orfreien Ersatztechnologien 

IMMO 

52 Prüfung des Einsatzes von PFAS-freiem Spritzbeton bei kantonalen 

Bauvorhaben, analog zu Bundesprojekten 

IMMO, VIF 

 
 

4 Ressourcen 

 

Die Kosten für erste Messkampagnen zu PFAS im Umweltbereich, inkl. der erforderlichen 

Konzepte, werden auf rund 400'000 Franken geschätzt. Diese Arbeiten werden in den Jahren 

2026 bis 2027 geleistet. Die Kosten für weitere Untersuchungen ab 2028 und die jährlich wie-

derkehrenden Kosten durch die Aufnahme von PFAS in Monitoringprogramme im Umweltbe-

reich werden auf rund 150'000 Franken pro Jahr geschätzt. Der Umfang und damit die Kosten 

der weiterführenden Untersuchungen werden massgeblich von den Ergebnissen der Ersterhe-

bungen beeinflusst. Die Mittel für die Untersuchungen der Dienststelle uwe in den Jahren 

2026 bis 2028 sind im Budget 2026 und in den Planjahren 2027 und 2028 eingestellt. 

 

Untersuchungsprogramme und weitere Aufwände der Dienststellen DILV, LAWA und VETD 

hängen stark von den Erkenntnissen der ersten Untersuchungen ab. Sollte sich aus den Er-

gebnissen der Untersuchungen ein Handlungsbedarf ergeben, wird sich der Ressourcenbe-

darf erhöhen. Die erforderlichen Mittel sind aktuell im Aufgaben- und Finanzplan nicht einge-

stellt. Die Umsetzung der Massnahmen der Dienststellen richtet sich entsprechend auch nach 

den zur Verfügung stehenden Ressourcen. 

 

In diesen Kosten nicht enthalten ist der zusätzliche Personalaufwand für die Umsetzung der 

Massnahmen, namentlich den Koordinationsaufwand innerhalb und zwischen den beteiligten 

Stellen. Zur Bewältigung des zusätzlichen Koordinationsaufwandes im Zusammenhang mit 

PFAS wird mit einem zusätzlichen Personalaufwand von 1 FTE gerechnet, davon 0,8 FTE in der 

Dienststelle uwe und 0,2 FTE in der Dienststelle DILV.  

 

Falls sich mit den Erhebungen wesentliche PFAS-Belastungen im Kanton Luzern zeigen, sind 

die erforderlichen Massnahmen gestützt auf die rechtlichen Vorgaben des Bundes unter Be-

rücksichtigung des Vorgehens in anderen Kantonen und unter Einbezug der betroffenen 

Branchen zu ermitteln. Der zusätzliche Ressourcenbedarf für allfällige erforderliche Massnah-

men ist zum heutigen Zeitpunkt nicht abschätzbar.  
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5 Organisation 

 

Die Untersuchungen von PFAS und allfällige daraus resultierende Massnahmen sind zwischen 

den im «Gremium One Health» vertretenen Dienststellen zu koordinieren. Angesichts der Dy-

namik der Entwicklungen im Thema PFAS ist der im «Gremium One Health» vorgesehene 

jährliche Austausch dafür nicht ausreichend. Die Koordination der Untersuchungen und Mas-

snahmen im Zusammenhang mit PFAS erfordert einen intensiveren Austausch auf Fachebene.  

 

Zur Umsetzung des PFAS-Konzepts ist daher im Rahmen des «Gremiums One Health» ein 

fachliches Koordinationsgremium unter der Leitung der Dienststelle uwe vorgesehen, das die 

Arbeiten zwischen den beteiligten Stellen koordiniert. Das Koordinationsgremium trifft sich 

regelmässig nach Bedarf und tauscht sich über die geplanten Untersuchungen von PFAS, die 

Ergebnisse durchgeführter Untersuchungen und allfällige sich daraus ergebene Massnahmen 

aus. 

 

Sollte sich im Rahmen der PFAS-Erhebungen ein konkreter Handlungsbedarf in bestimmten 

Bereichen herausstellen, sind die weiteren Massnahmen zwischen den direkt betroffenen 

Fachbereichen der kantonalen Verwaltung und den betroffenen Akteuren oder Branchen ab-

zustimmen. 

 

Gremium One Health

Koordinationsgremium PFAS
DS uwe (Leitung),  DS lawa, 

DILV, VETD

Koordination uwe
Fachbereiche uwe

Koordination DILV
Fachbereiche DILV

Koordination lawa
Fachbereiche lawa

Koordination VETD
Fachbereiche VETD

BUWD KOM

Auftraggeber
RR Fabian Peter, BUWD

RR Michaela Tschuor, GSD

 
 

Abb. 1: Kantonsinterne Organisation für die Koordination des Themas PFAS  
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Grundlagen 

 

1 Einleitung 

 

PFAS wurden in den 1940er Jahren entwickelt. Aufgrund ihrer charakteristischen Stoffeigen-

schaften – sie sind wasser- und fettabweisend, hitzebeständig und chemisch sehr stabil – 

werden PFAS seit Beginn der 1970er Jahre verbreitet für industrielle und technische Anwen-

dungen eingesetzt. Eines der bekanntesten PFAS-Polymere ist Teflon, das z.B. zur Beschich-

tung von Bratpfannen eingesetzt wird. PFAS werden in atmungsaktiven Membranen in Texti-

lien für Outdoorbekleidung oder für die schmutz-, öl- und wasserabweisende Ausrüstung von 

Arbeitskleidungen, Teppichen und Heimtextilien verwendet. Auch in Papierprodukten, z.B. bei 

der Beschichtung von Lebensmittelverpackungen und Getränkebechern, werden PFAS einge-

setzt. Filmbildende Schaumlöschmittel enthielten früher die PFAS-Verbindung PFOS. Nach 

deren Verbot wurden andere PFAS-Verbindungen in Löschschäumen verwendet. In der In-

dustrie ist die Verwendung von PFAS ebenfalls weitverbreitet. Bei galvanischen Prozessen 

kommen sie z.B. als Netzmittel zum Einsatz, um eine gleichmässige Benetzung der Oberfläche 

zu ermöglichen. Weitere Einsatzgebiete von PFAS umfassen Spritzbeton, Skiwachs, Auto-

wachs, Polituren, Zahnreiniger, Kosmetikprodukte, Pharmazeutika, Hydraulikflüssigkeiten, 

Pestizide, Dicht- und Schmiermittel etc. Eine Zusammenstellung von Branchen, bei denen 

PFAS eingesetzt werden bzw. wurden ist im Bericht «Lösungsansätze für den Umgang mit 

PFAS-belasteten Standorten» im Auftrag des Bundesamts für Umwelt BAFU aufgeführt.  

 

PFAS kommen aufgrund ihrer Eigenschaften und ihrer langjährigen Verwendung weltweit in 

der Umwelt vor. Kurzkettige PFAS sind gut wasserlöslich und verbreiten sich über das Wasser 

im gesamten Wasserkreislauf. Im Rahmen des nationalen Grundwassermonitorings NAQUA 

wurden in knapp der Hälfte der 550 Schweizer Grundwassermessstellen PFAS festgestellt. 

PFAS können auch über die Abluft von Industriebetrieben in die Luft gelangen, werden mit 

dem Wind verbreitet und mit Niederschlägen ausgewaschen, wodurch sie in die Böden ge-

langen. In Böden reichern sich vor allem die langkettigen PFAS an. In einer Studie des Bundes 

wurden in allen 146 untersuchten Schweizer Oberbodenproben PFAS festgestellt. 

 

Einige PFAS-Verbindungen werden mit gesundheitlichen Risiken wie Lebererkrankungen, ver-

minderten Immunreaktionen und Krebs in Verbindung gebracht. Studien haben gezeigt, dass 

PFAS die Hormonregulation beeinflussen und die Fortpflanzung beeinträchtigen können. 

PFAS gelangen hauptsächlich über die Nahrungsaufnahme (Lebensmittel, Trinkwasser) in den 

menschlichen Körper. Sie können auch in Ökosystemen schädliche Auswirkungen haben, z.B. 

indem sie die Fortpflanzung und das Wachstum von Wasserorganismen beeinträchtigen. 

Problematisch ist insbesondere die Anreicherung entlang der Nahrungskette. 

 

 

  

https://www.bafu.admin.ch/dam/it/sd-web/jI8tqeBHH1C1/projekt-pfas-im-bereich-altlasten-und-abfall-loesungsansaetze-fuer-den-umgang-mit-pfas-belasteten-standorten.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/it/sd-web/jI8tqeBHH1C1/projekt-pfas-im-bereich-altlasten-und-abfall-loesungsansaetze-fuer-den-umgang-mit-pfas-belasteten-standorten.pdf
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2 Anwendungsbeschränkungen und Verbote von PFAS 

 

Für Stoffe, von welchen inakzeptable Risiken für Mensch oder Umwelt ausgehen, erlässt der 

Bund spezifische Verbote oder Beschränkungen für das Inverkehrbringen oder für deren Ver-

wendung. Im Hinblick auf die hohe Stabilität von PFAS sind regulatorische Schritte die wich-

tigste Massnahme, um einen weiteren Eintrag von PFAS in die Umwelt und in die Lebensmit-

telkette zu verhindern.  

 

Aufgrund der Toxizität und der Umweltrelevanz wurden bereits ganze Gruppen von PFAS-

Verbindungen (mehrere hundert Einzelsubstanzen) verboten oder deren Einsatz stark einge-

schränkt. In der Schweiz wurden seit 2010 für verschiedene PFAS-Verbindungen Verbote und 

Anwendungsbeschränkungen in Anhang 1.16 der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung 

(ChemRRV) festgelegt. Im Lebensmittelbereich sind bisher erst für wenige Produkte wie z.B. 

Fleisch, Fisch und Eier Grenzwerte bzw. Höchstgehalte für vier PFAS-Einzelverbindungen und 

deren Summenkonzentration festgelegt worden.  

 

Im Umweltbereich bestehen erhebliche regulatorische Unsicherheiten, da Grenzwerte in den 

Umwelt-Verordnungen noch nicht bestimmt sind. Auch hinsichtlich der Entsorgung von mit 

PFAS belastetem Boden und Aushubmaterial bestehen regulatorische Unsicherheiten, was im 

Vollzug zu Fragen führt. Insbesondere bei Bauprojekten können plötzlich unerwartet hohe 

Entsorgungskosten anfallen und Bauverzögerungen entstehen. Entsprechende Fragestellun-

gen verlangen nach schnellen und vor allem verhältnismässigen sowie praxistauglichen Lö-

sungen.  

 

Aufgrund von neuen Erkenntnissen zum Vorkommen und zu möglichen unerwünschten Aus-

wirkungen von PFAS unterliegt deren Regulierung aktuell sowohl international wie national 

einer hohen Dynamik. 

 

 

3 PFAS in der Umwelt 

 

3.1 Einträge von PFAS in die Umwelt 

So vielfältig der Einsatz von PFAS-Verbindungen ist, so unterschiedlich sind die Wege, auf de-

nen sie in die Umwelt gelangen. Im Folgenden werden relevante Eintragswege beschrieben.  

 

Direkte Anwendung von PFAS-haltigen Substanzen in der Umwelt 

Durch den direkten Einsatz von Feuerlöschschäumen wurden bzw. werden PFAS bei Brander-

eignissen in die Umwelt eingetragen. Früher wurde zudem mit PFAS-haltigen Löschschäumen 

auf Brandübungsplätzen für den Ernstfall geprobt. Über Belastungen des Bodens gelangen 

die PFAS anschliessend in das Grundwasser oder durch Abspülen von Löschwasser oder via 

Kanalisation und Abwasserreinigungsanlagen (ARA) in Oberflächengewässer. Auch der Ein-

satz von Pflanzenschutzmitteln, die PFAS für bessere Anwendungs- oder Produkteigenschaf-

ten enthalten, führt zu einem direkten Eintrag von PFAS in Böden. Zu diesen direkten Einträ-

gen zählt auch die Verwendung von PFAS-haltigen Skiwachsen. Für den Profisport sind diese 

Wachse seit der Saison 2023/2024 verboten. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/478/de
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Abwasser und Klärschlämme 

Über industrielles und kommunales Abwasser gelangen PFAS in ARA. Dort werden sie nicht 

abgebaut, sondern lagern sich nur teilweise am Klärschlamm an, wodurch der Grossteil in die 

Vorfluter eingeleitet wird. Im Kanton Zürich haben Frachtabschätzungen gezeigt, dass rund 

65 % der PFAS-Gesamtfracht in den Gewässern aus den ARA stammt1. Insbesondere länger-

kettige PFAS können sich im Klärschlamm ansammeln. Bis 2006 durften Klärschlämme auf 

Felder zur Düngung ausgetragen werden. Durch diese Verwendung von Klärschlämmen kann 

es zu PFAS-Belastungen von Böden gekommen sein, wie zum Beispiel im Kanton St. Gallen. 

 

Abfall 

Durch den Einsatz von PFAS in einer Vielzahl von Produkten finden sich auch im Abfall PFAS. 

Vor dem Verbot der Ablagerung von Siedlungsabfällen im Jahr 2000 wurden diese grössten-

teils auf Deponien gebracht. Im Sickerwasser dieser Deponien wurden bereits PFAS gemes-

sen. Das Sickerwasser solcher Typ E-Deponien wird gefasst und auf die ARA geleitet. Auch im 

Sickerwasser von Inertstoffdeponien (Typ B-Deponien) wurden PFAS festgestellt. Die Sicker-

wässer aus diesen Deponien werden meist direkt in den Vorfluter eingeleitet. Es ist aktuell 

noch unklar, inwiefern PFAS durch die Verbrennung von Abfällen und Klärschlämmen über 

die Luft in die Umwelt gelangen können. 

 

Die allgegenwärtige Belastung der Böden mit PFAS sowie PFAS-Belastungen in entlegenen 

Gebieten stammen von Depositionen aus der Luft. Weitere Belastungen der Böden können 

durch die Verwendung von PFAS-belastetem Grundwasser für die Bewässerung entstehen. 

Aus den Belastungen in den Böden und auch durch den Eintrag von PFAS aus der Luft gelan-

gen PFAS ebenfalls in die Gewässer. 

 

3.2 Messungen von PFAS in der Umwelt im Kanton Luzern 

Der folgende Abschnitt beschreibt die bisher festgestellten Belastungen in den Umweltberei-

chen Boden, Grundwasser, Oberflächengewässer und Luft. Der Fokus liegt dabei auf Messun-

gen im Kanton Luzern und setzt wo möglich einen Bezug zu Messungen des Bundes und wei-

teren Kantonen. 

 

Boden 

Im Jahr 2022 wurden im Rahmen einer Studie im Auftrag des Bundes 146 Oberbodenproben 

aus dem Programm der nationalen Bodenbeobachtung NABO schweizweit auf PFAS analy-

siert2. In allen Proben wurden PFAS nachgewiesen. Der Median der Summenkonzentration 

der 32 analysierten Einzelverbindungen lag bei 1.4 g / kg. Die Proben, die dabei aus dem 

Kanton Luzern stammten, wiesen Summenkonzentrationen zwischen 0.73 und 1.42 g / kg 

auf und lagen somit im Bereich der schweizweit gemessenen «PFAS-Hintergrundbelastung». 

Im Kanton Luzern wurden zudem Bodenuntersuchungen im Stadtgebiet Luzern und in der 

Umgebung eines potenziell PFAS emittierenden Betriebs durchgeführt. Bei den Proben im ur-

banen Gebiet wurden Summenkonzentrationen zwischen 2.6 und 13.1 g / kg, deutlich über 

dem schweizweiten Median, festgestellt. Die toxizitätsgewichteten PFAS-Summenwerte im 

städtischen Gebiet lagen zwischen 6.1 und 18.0 g TEQ3 / kg und somit deutlich unter dem 

vorgeschlagenen Sanierungswert für Böden, auf denen Kinder regelmässig spielen, von 30 g 

                                                             
1 Schneiter, R., et al., 2026, Quellen und Eintragspfade von per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) in Fliessgewässer. Aqua&Gas, Nr. 3, S. 24-30.  
2 Thalmann B., et al., 2022, Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) in Schweizer Böden. Altlasten Spektrum, 31, (6), 176-179. 
3 TEQ = Toxizitätsäquivalent 

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/pfas-im-kanton-z%C3%BCrich/aqua_gas_quellen_eintragspfade_pfas.pdf
https://digitalcollection.zhaw.ch/server/api/core/bitstreams/aa7da38a-428e-41b4-b005-d049082e6120/content
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TEQ / kg. Aktuell enthält die Altlasten-Verordnung (AltlV) keinen Sanierungswert. Die PFAS-

Summenkonzentrationen in der Umgebung des Betriebs lagen zwischen 0.6-1.0 g / kg und 

somit unterhalb des Medians der NABO-Studie.  

 

Weitere Kantone haben bereits Untersuchungen von Böden durchgeführt. Dabei hat sich ge-

zeigt, dass stark erhöhte PFAS-Konzentrationen in Oberböden insbesondere auf den Einsatz 

von Feuerlöschschäumen und den Austrag von Klärschlamm zurückgeführt werden können. 

Bodenproben aus Wintersportgebieten wiesen ebenfalls erhöhte PFAS-Gehalte auf.  

 

Abfall 

Seit 2023 werden in allen noch in Betrieb stehenden Typ B-Deponien (ehemals Inertstoffde-

ponien), sowie in drei sich in der Nachsorge (nicht mehr aktiv) befindenden Typ E-Deponien 

(ehemals Reaktordeponien) die Sickerwässer auf PFAS untersucht. Die Resultate zeigen teil-

weise erhöhte Werte. Da noch keine Einleitgrenzwerte für PFAS-belastetes Sickerwasser in 

Gewässer und die Kanalisation festgelegt worden sind, ist die Einordnung der bisher gemes-

senen PFAS-Belastungen in Deponie-Sickerwasser noch nicht möglich.  

 

Grundwasser 

Im Kanton Luzern wurden im Rahmen einer Pilotstudie der nationalen Grundwasserbeobach-

tung NAQUA im Jahr 2021 an 24 Messstellen Grundwasserproben auf PFAS analysiert. An elf 

Messstellen wurden PFAS nachgewiesen, die Konzentrationen lagen an allen Stellen unter-

halb von 0.1 g / Liter. Bei der nationalen NAQUA-Pilotstudie wurde schweizweit in der Hälfte 

der 550 Grundwassermessstellen PFAS festgestellt. Ca. 25 % der Messstellen wiesen PFAS-

Konzentrationen (Summe von 26 Einzelsubstanzen) von über 0.01 g / l auf und 2 % der Pro-

ben über 0.1 g / l. Ab dem Jahr 2025 wurden PFAS in das Analyseprogramm des nationalen 

NAQUA-Programms aufgenommen. 

 

Im Rahmen von altlastenrechtlichen Untersuchungen im Kanton Luzern wurden bereits 

Grundwasserproben im Abstrom von untersuchungsbedürftigen Standorten entnommen und 

auf PFAS analysiert. Dabei wurden bei verschiedenen Standorten PFAS-Belastungen, die ei-

nen altlastenrechtlichen Handlungsbedarf auslösen, festgestellt.  Zwei Standorte (Altdepo-

nien) sind zurzeit als sanierungsbedürftig aufgrund der PFAS-Belastung klassiert.  

 

Oberflächengewässer 

In den Jahren 2021 und 2025 wurden im Rahmen der nationalen Beobachtung der Oberflä-

chengewässer NAWA vier Fliessgewässer im Kanton Luzern auf PFAS untersucht. Die Kon-

zentrationen lagen unterhalb von 0.02 g / l. Untersuchungen von zwei Luzerner Zuflüssen 

des Zugersees ergaben ebenfalls Konzentrationen unterhalb 0.02 g / l. Weitere Untersu-

chungen von PFAS in Fliessgewässern sind ab 2027 in Koordination mit NAWA vorgesehen. 

Systematische Untersuchungen der Luzerner Seen wurden im Februar 2026 gestartet – erste 

Resultate werden im Verlauf dieses Jahres vorliegen. Die Gewässerschutzverordnung (GSchV) 

des Bundes enthält aktuell keine numerischen Anforderungswerte für PFAS.  

 

Luft 

PFAS-Messungen in Luftproben wurden nach unserem Kenntnisstand im Kanton Luzern bis-

her keine durchgeführt.  

 

https://www.bafu.admin.ch/de/naqua-pfas
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/2863_2863_2863/de
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3.3 Auswirkungen von PFAS 

Humantoxikologische Auswirkungen  

Da PFAS in der Umwelt kaum abgebaut werden, bleiben sie sehr lange Zeit in der Umwelt 

und können sich entlang der Nahrungskette anreichern. Nach der Aufnahme in den mensch-

lichen Körper werden insbesondere langkettige PFAS-Verbindungen nur sehr langsam wieder 

ausgeschieden, was über die Zeit zu einer Akkumulation führt.  

 

Zur Stoffgruppe der PFAS liegen nur für einzelne Stoffe Daten zur Toxizität vor. Wissenschaft-

lich erwiesen ist, dass PFAS in Menschen u.a. zu reduzierter Nierenfunktion, Veränderungen 

der Immunantwort und Verringerung der Fruchtbarkeit führen können. Basierend auf Tierver-

suchsstudien wurde z.B. PFOA als potenziell krebserzeugend für Menschen eingestuft.  

 

In einer Studie des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) wurde Blut von 789 Personen auf 

PFAS analysiert4. Dabei wurden in allen Proben PFOA, PFHxS und PFOS gemessen. Der ge-

messene Median für PFOA lag bei 0.001 µg / ml und für PFOS bei 0.006 µg / ml. Die Werte 

waren somit vergleichbar mit Werten aus ähnlichen Studien in Europa und Kanada. Für PFOS 

liegt der Median über dem Schwellenwert von 0.005 µg / ml, unter dem noch keine Konse-

quenzen für die Gesundheit zu erwarten sind. 

 

Toxikologische Auswirkungen auf Tiere 

Die Auswirkungen auf Tiere unterschieden sich nicht wesentlich von denjenigen auf den 

Menschen. Es stehen mögliche Störungen des Hormonsystems, Leber- und Nierenschäden, 

eine Schwächung des Immunsystems sowie Fortpflanzungs- und Verhaltensstörungen im 

Vordergrund. Es handelt sich letztlich immer um langfristige, kumulative Auswirkungen von 

PFAS. 

 

Ökotoxikologische Auswirkungen 

Die ökotoxikologischen Auswirkungen wurden bisher hauptsächlich an den beiden PFAS-Ver-

bindungen PFOS und PFOA untersucht. Dabei wurde eine insgesamt mässige direkte Ökoto-

xizität bei aquatischen Arten festgestellt. PFOS und PFOA wurden gemäss REACH5 als toxisch 

eingestuft; bei PFOA aufgrund der Reproduktionstoxizität und bei PFOS wegen der chroni-

schen Toxizität. 

 

3.4 Regulatorische Massnahmen 

Zwischen 2011 und 2022 wurden die drei PFAS-Verbindungen PFOS, PFOA und PFHxS sowie 

ihre Vorläuferstoffe im Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schad-

stoffe aufgenommen und somit ihre Herstellung und Anwendung in den 180 Vertragsstaaten 

verboten bzw. stark beschränkt. Aktuell laufen international Diskussionen über weitere Ver-

bote bzw. Nutzungseinschränkungen von PFAS. 

In der Schweiz werden die Verbote bzw. Einschränkungen von PFAS in der Chemikalien Re-

duktionsverordnung (ChemRRV) geregelt. Dabei werden Bestimmungen aus der EU über-

nommen. Weitere Einschränkungen zu PFAS sind aktuell in Vorbereitung (Verordnungspaket 

Umwelt Herbst 2026). Mit Verboten und Beschränkungen der Herstellung und Anwendung 

von PFAS-Verbindungen werden deren Einträge in die Umwelt reduziert. Zu beachten ist, 

                                                             
4 Pilotphase der Schweizer Gesundheitsstudie – Ergebnisse des Humanbiomonitoring (HBM), BAG, August 2023 
5 REACH = EU-Chemikalienverordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/478/de#annex_1_16
https://www.bag.admin.ch/dam/de/sd-web/fYwR7UApI3RB/pilotphase-der-schweizer-gesundheitsstudie.pdf
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dass bei bisherigen Verboten von PFAS-Einzelsubstanzen die Stoffe teilweise durch andere, 

ebenso problematische PFAS-Verbindungen ersetzt worden sind.  

 

In der Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo), der Verordnung über die Sanierung 

von belasteten Standorten (AltlV), der Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von 

Abfällen (VVEA) und der Gewässerschutzverordnung (GSchV) sind noch keine Grenzwerte für 

PFAS aufgeführt und müssen vorerst für den Einzelfall beim BAFU beantragt werden. Im Rah-

men der Motion Maret werden zurzeit auf eidgenössischer Ebene Vorschläge für PFAS-

Grenzwerte diskutiert, um vollzugstaugliche Grenzwerte in den Umweltverordnungen zu defi-

nieren. Die aktuell diskutierten Sanierungs-, Konzentrations- und Grenzwerte für die Bereiche 

Boden, Altlasten und Abfall sind in Anhang 1 zusammengestellt. 

 

Das im Dezember 2022 auf eidgenössischer Ebene eingereichte Postulat Moser fordert den 

Bundesrat auf, einen Aktionsplan zur Reduktion der Belastungen von Menschen, Tieren und 

Umwelt durch langlebige Chemikalien wie z.B. PFAS zu prüfen. Der Bundesrat hat am 19. De-

zember 2025 den Bericht «Belastung von Mensch und Umwelt durch langlebige Chemika-

lien» in Erfüllung des Postulats Moser publiziert. Darin hält der Bundesrat fest, dass in ver-

schiedenen Bereichen die Anstrengungen verstärkt werden müssen, um die PFAS-Belastung 

von Mensch und Umwelt zu reduzieren. Er will daher einen Aktionsplan lancieren, um den 

fachübergreifenden Austausch zwischen Bund, Kantonen und den betroffenen Sektoren zu 

intensivieren und die erforderlichen Massnahmen besser aufeinander abzustimmen. 

 

 

4 PFAS in Primärproduktion, Lebensmitteln und Trinkwasser 

4.1 Primärproduktion 

Futtermittel (inkl. Tränkwasser) spielen eine entscheidende Rolle für die Einhaltung der 

Höchstwerte in Primärprodukten, bzw. Lebensmitteln (siehe Stellungnahme 033/2023, Bun-

desinstitut für Risikobewertung). Im Lebensmittelrecht bezeichnet die Primärproduktion den 

Anbau von Pflanzen sowie die Aufzucht und Haltung von Nutztieren, die für die Herstellung 

von Lebens- und Futtermitteln bestimmt sind. Bei der Abschätzung von PFAS-Gehalten in Al-

leinfuttermitteln zeigen sich Unterschiede zwischen Tierarten und Nutzungskategorien, die z. 

B. auf Unterschiede in der Lebendmassezunahme, in der Futteraufnahme der Tiere sowie im 

Akkumulations- und Ausscheidungsverhalten der Substanzen zurückzuführen sind. Die der-

zeitige Datenlage reicht jedoch nicht aus, um abzuschätzen, welchen Anteil einzelne Futter-

mittelkomponenten an der PFAS-Gesamtkonzentration haben. In zukünftige Messkampagnen 

sind für verschiedene Tierarten auch Futtermittel einzubeziehen, um aussagekräftige Aussa-

gen zu deren Rolle im Zusammenhang mit PFAS machen zu können. Nutztiere sind selbst 

mitbetroffen durch die Belastung der Böden, des Trinkwassers und Futtermittel mit PFAS und 

können diese Stoffe in ihrem Körper anreichern. Als Lieferanten von tierischen Produkten, die 

für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind (Primärprodukte), spielen die Tiere eine ent-

sprechende Rolle beim Transfer dieser Substanzen in den menschlichen Körper. 

 

4.2 Lebensmittel 

Da PFAS insbesondere über Lebensmittel und Trinkwasser in den menschlichen Körper gelan-

gen, stellen Kontrollen dieser Produkte schweizweit einen Schwerpunkt dar. Mit den bereits 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/1854_1854_1854/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/2261_2261_2261/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/2863_2863_2863/de
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2022/20224585/Bericht%20BR%20D.pdf
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2022/20224585/Bericht%20BR%20D.pdf
https://www.bfr.bund.de/cm/343/futtermittel-sind-ein-schluessel-zur-einhaltung-von-pfas-hoechstgehalten-in-tierischen-lebensmitteln.pdf
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durchgeführten und laufenden Kontrollen sollen bei Lebensmitteln, welche die rechtlichen 

Anforderungen nicht erfüllen, die nötigen Massnahmen getroffen werden. Zudem soll der ge-

nerelle Kenntnisstand zu PFAS in Lebensmitteln und Trinkwasser verbessert werden. Dabei 

soll die generelle Belastung, welche für die Konsumentinnen besteht, geklärt werden. Eben-

falls soll geklärt werden, ob gewisse Lebensmittel ein erhöhtes Risiko darstellen. 

 

In der Schweiz wurden in einzelnen Fällen PFAS-Konzentrationen in Lebensmitteln über dem 

Höchstwert gemäss Kontaminantenverordnung (VHK) festgestellt. So wurden im August 2024 

in St. Gallen im Fleisch von Kühen von fünf landwirtschaftlichen Betrieben eine Überschrei-

tung des zulässigen Höchstwerts gemäss VHK festgestellt. Die Ursache dafür liegt höchst-

wahrscheinlich an der Düngung von landwirtschaftlichen Flächen mit Klärschlamm aus einer 

ARA, was bis 2006 erlaubt war.  

 

Bei Untersuchungskampagnen von Fischen aus Schweizer Seen und Flüssen wurden die zu-

lässigen Höchstwerte für PFAS um ein mehrfaches überschritten (z.B. Untersuchung im Auf-

trag der SRF-Sendung «Kassensturz» im Jahr 20236 und Untersuchung von Wildfischen in Ge-

wässern beider Basel7). Aus den einzelnen Untersuchungen lassen sich jedoch keine generel-

len Schlussfolgerungen zu PFAS-Belastungen in Wildfischen in Schweizer Gewässern ableiten. 

Zu beachten ist zudem, dass die lebensmittelrechtlichen Höchstwerte für die gewerbliche Fi-

scherei gelten, nicht aber für Hobbyfischer. Diverse Kantone haben deswegen auf Grundlage 

der Untersuchung von Fischen Verzehrsempfehlungen für die Hobbyfischerei abgegeben. Für 

den Zugersee wurde beispielsweise im November 2025 ein Verbot für den Verkauf oder die 

unentgeltliche Weitergabe für Hecht und Egli als Lebensmittel ausgesprochen (Medienmittei-

lung). Im März 2026 hat der Kanton Aargau für den Hallwilersee ein Verbot für den Verkauf 

bzw. die Weitergabe von Hecht und Verzehrempfehlungen für Hecht und Egli ausgesprochen 

(Medienmitteilung). 

 

Der Verband der Kantonschemiker der Schweiz hat im Jahr 2025 900 Lebensmittel auf die 

Einhaltung der geltenden PFAS-Höchstwerte für Fleisch, Eier und Fisch hin untersucht (Be-

richt). Die Ergebnisse zeigen, dass die Lebensmittel auf dem Schweizer Markt die geltenden 

Höchstwerte grösstenteils einhalten und die Schweiz kein generelles oder grossflächiges 

PFAS-Problem hat. Infolge lokaler oder regionaler Belastungsquellen ist aber mit Höchstwert-

überschreitungen in Lebensmitteln zu rechnen. Dies bestätigen beispielsweise Fälle in der 

Ostschweiz oder die Belastung der Fische aus dem Zugersee. 0.8 % der kontrollierten Proben 

überschreiten die Höchstwerte. Da die Kontaminationen in der Regel bei der landwirtschaftli-

chen Produktion erfolgen, ergibt dies auf Grundlage der geltenden Höchstwerte, hochge-

rechnet auf die Gesamtzahl der Landwirtschaftsbetriebe im Kanton Luzern, rund 30 bis 40 hy-

pothetisch betroffene Primärproduktionsbetriebe im Kanton Luzern. 

 

Da Lebensmittel, welche die Höchstwerte überschreiten, nicht abgegeben werden dürfen, 

stellen PFAS ein wirtschaftliches Risiko für die landwirtschaftliche Lebensmittelproduktion 

und für die nachgelagerte Lebensmittel- und Exportwirtschaft dar. Dieses Risiko dürfte sich 

demnächst erhöhen, da gemäss Aussagen des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und 

Veterinärwesen (BLV) die EU im Jahr 2026 neue Höchstwerte für Milch und Milchprodukte 

                                                             
6 Ewige Chemikalien - Schädliche PFAS-Chemikalien in frisch gefangenem Fisch - Kassensturz Espresso - SRF 
7 Weber S. et al., (2025), PFAS in Fischen aus Flüssen beider Basel, Aqua&Gas Nr. 3, S. 34-38 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/156/de
https://zg.ch/news/news~_2025_11_hohe-pfas-belastung-in-hecht-und-egli-aus-dem-zugersee-bestaetigt~.html
https://zg.ch/news/news~_2025_11_hohe-pfas-belastung-in-hecht-und-egli-aus-dem-zugersee-bestaetigt~.html
https://www.ag.ch/de/medien/medienmitteilungen?mm=pfas-belastung-von-wildlebenden-fischen-in-aargauer-gewaessern-b983a27e-4a45-4d9a-aee7-cb138b43263e_de
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/stoffe-im-fokus/bericht-pfas-kampagne.pdf.download.pdf/PFAS_Bericht_VKCS_BLV_17_11_2025%20DE.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/stoffe-im-fokus/bericht-pfas-kampagne.pdf.download.pdf/PFAS_Bericht_VKCS_BLV_17_11_2025%20DE.pdf
https://www.sg.ch/news/sgch_allgemein/2024/08/punktuelle-pfas-belastung-im-nordosten-des-kantons.html
https://www.srf.ch/sendungen/kassensturz-espresso/tests/gesundheit/ewige-chemikalien-schaedliche-pfas-chemikalien-in-frisch-gefangenem-fisch
https://media.bs.ch/original_file/d2f98fbeb18fed5017de1b52e95b52a3106fb64b/bericht-aqua-gas-pfas-in-fischen-aus-fluessen-beider-basel.pdf
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einführen wird und die Schweiz diese im 2027 übernimmt. Verschiedene Kantone haben da-

her Monitoringprogramme gestartet, um betroffene Betriebe zu identifizieren und um diese 

proaktiv zu unterstützen. 

 

4.3 Trinkwasser 

2023 wurde eine national koordinierte Kontrolle der Schweizer Kantonschemiker zu PFAS-

Konzentrationen in Trinkwasserproben durchgeführt8. Die Höchstwerte wurden dabei in kei-

ner Probe überschritten. In 306 von 564 Trinkwasserproben wurden keine der 20 PFAS-Ein-

zelsubstanzen über der Bestimmungsgrenzen detektiert. Acht der 20 analysierten PFAS-Ein-

zelsubstanzen wurden in keiner der erhobenen Proben nachgewiesen. In 258 Proben (46 %) 

konnten eine oder mehrere der PFAS-Einzelverbindungen über der Bestimmungsgrenze 

nachgewiesen werden. TFA ist sehr gut wasserlöslich und deshalb äusserst mobil. Zudem ist 

TFA sehr persistent. Dies ist an den Ergebnissen gut zu erkennen: TFA wurde in 560 von 564 

analysierten Trinkwasserproben (99 %) nachgewiesen.  

 

Die Proben aus dem Kanton Luzern sowie ergänzende Untersuchungen (insgesamt 72 Pro-

ben), welche einen grossen Anteil der Trinkwasserbezügerinnen und -bezüger repräsentieren, 

erfüllten die rechtlichen Anforderungen der Schweiz wie auch den strengeren EU-Höchstwert 

(Medienmitteilung). Diese Kontrollen zeigen, dass PFAS kein generelles Problem im Trinkwas-

ser darstellen. Wie Einzelfälle gezeigt haben, können aber Punktquellen zu lokal erhöhten 

PFAS-Konzentrationen im Trinkwasser führen. Weitere Kontrollen zur Verbesserung des Wis-

senstandes sind nötig. 

 

4.4 Regulatorische Massnahmen 

Zum Schutz der Bevölkerung vor den negativen Auswirkungen von PFAS auf die Gesundheit 

sind Grenzwerte für Trinkwasser und Höchstgehalte für tierische Lebensmittel eingeführt wor-

den. So gelten im Trinkwasser seit 2017 Höchstwerte für drei PFAS (PFOS, PFOA, PFNA). Im 

Sinn des vorsorglichen Gesundheitsschutzes werden diese Höchstwerte derzeit überarbeitet, 

in Anlehnung an die Trinkwasserrichtlinie 2020/2184 der Europäischen Union. In der Schweiz 

wird voraussichtlich 2026 der Höchstwert von 0.1 µg / l für die Summe von 20 PFAS-Ein-

zelsubstanzen gemäss der europäischen Trinkwasserrichtlinie eingeführt werden. Anhang 1 

zeigt eine Übersicht über die aktuellen und zur Diskussion stehenden Grenzwerte für Trink-

wasser. 

 

Die EFSA hat die gesundheitlichen Risiken durch das Vorkommen von PFAS in Lebensmitteln 

im Juni 2020 neu bewertet. Als besonders kritisch werden die vier PFAS-Einzelverbindungen 

PFOA, PFNA, PFOS und PFHxS eingestuft. In der Kontaminantenverordnung (VHK) sind 

Höchstgehalte für diese vier PFAS-Verbindungen sowie für deren Summe für Fisch, Fleisch, 

Muscheln, Krebstiere und Eier definiert. Für verschiedene Fischarten wurden dabei unter-

schiedliche Höchstgehalte festgelegt. Bei Überschreitung dieser Höchstgehalte sind die be-

troffenen Lebensmittel zu beanstanden. Anhang 1 zeigt an einigen Beispielen die Höchst-

werte von PFAS in Lebensmitteln.  

 

Trifluoressigsäure (TFA), welche sich beim Abbau von PFAS bildet, tritt flächendeckend im 

Trinkwasser auf. Je nach Standort unterscheiden sich die Konzentrationen allerdings deutlich. 

                                                             
8 Auswertung VKCS-Kampagne PFAS in Trinkwasser 2023 

https://news.lu.ch/html_mail.jsp?id=0&email=news.lu.ch&mailref=000k7fy0000ti000000000000cb53vv0
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/156/de
https://kantonschemiker.ch/wp-content/uploads/2023/10/20231013_d_Bericht_PFAS.pdf
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In der Schweiz ist gegenwärtig kein Höchstwert für TFA festgelegt. Auf Ersuchen der Europäi-

schen Kommission überprüft die EFSA gegenwärtig die toxikologische Bedeutung von TFA. 

Das BLV wird die Situation nach Vorliegen der Ergebnisse prüfen und entscheiden, ob die 

Aufnahme eines TFA-Höchstwerts in die Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öf-

fentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) angezeigt ist oder nicht. 

 

Für Gebrauchsgegenstände wie Verpackungsmaterialien oder Kosmetika gibt es momentan 

keine gesetzlichen Vorgaben bzgl. Höchstwerte.  

 

 

5 Herausforderungen 

 

Der langjährige Einsatz von PFAS, deren weitverbreitete Vorkommen sowie deren problemati-

sche Eigenschaften führen zu verschiedenen Herausforderungen im Umgang mit PFAS. Dies 

gilt sowohl für die zuständigen Behörden in den Bereichen Umwelt, Lebensmittel, Primärpro-

duktion sowie Land- und Bauwirtschaft als auch für die betroffenen Branchen, Bauherren, 

Grund- und Anlageeigentümer. 

 

In vielen Bereichen sind bisher auf nationaler Ebene noch keine Grenz- oder Höchstwerte für 

PFAS festgelegt. Die Regulierung von PFAS ist sowohl auf nationaler wie auf internationaler 

Ebene sehr dynamisch. Im Rahmen der Motion Maret werden aktuell auf eidgenössischer 

Ebene Grenzwerte für PFAS in den Umweltverordnungen erarbeitet. Eine für den effizienten 

Vollzug unabdingbare Voraussetzung ist die sorgfältige Abstimmung von PFAS-Grenzwerten 

zwischen den verschiedenen Verordnungen, was eine enge Koordination zwischen den ein-

zelnen Fachbereichen auf allen Ebenen erfordert.  

 

Erschwerend ist der Umstand, dass der Kenntnisstand über das Vorkommen von PFAS im 

Kanton Luzern sehr lückenhaft ist. Im Folgenden werden für verschiedene Bereiche relevante 

Herausforderungen und Kenntnislücken aufgezeigt. Mit den im Vorgehenskonzept aufge-

zeigten Massnahmen werden diese Herausforderungen angegangen. 

 

Abfall 

Entsorgung 

Bei Verdacht auf Belastungen mit PFAS muss Aushubmaterial vor einer Ablagerung auf einer 

Deponie untersucht und der entsprechende Entsorgungsweg festgelegt werden. Aufgrund 

der Toxizität der Stoffe sind die bisher vorgeschlagenen Grenzwerte für die Ablagerung von 

Aushubmaterial auf Deponien sehr tief. Entsprechend sind im Vergleich zu anderen Schad-

stoffen die vorgesehenen Grenzwerte für eine Ablagerung auf einer Deponie Typ E (früher 

Reaktordeponie) schnell überschritten und das Material wird als Sonderabfall bewertet. Das 

entsprechende Material muss vor einer Ablagerung behandelt werden. Dies erfolgt z.B. in ei-

ner Bodenwaschanlage oder das PFAS-haltige Material wird direkt bei über 1'000 °C in einem 

Zementwerk verbrannt. Beide Behandlungsmöglichkeiten sind mit hohen Kosten verbunden. 

Fälle von mit PFAS-belastetem Aushubmaterial haben in letzter Zeit deutlich zugenommen 

und können zu dringlichen Fragen zur Abfallentsorgung und altlastenrechtlichen Fragestel-

lungen führen.  

 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/153/de
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Deponien 

Da noch keine Einleitgrenzwerte für PFAS-belastetes Sickerwasser in Gewässer und die Kana-

lisation festgelegt worden sind, ist die Einordnung der bisher gemessenen PFAS-Belastungen 

in Deponie-Sickerwasser schwierig. Es wurden daher noch keine Massnahmen für Deponien, 

bei denen erhöhte PFAS-Belastungen im Sickerwasser festgestellt wurden, angeordnet. 

 

Recyclingwirtschaft 

PFAS können auch in Spritzbeton und Anstrichen enthalten sein, weshalb im Hinblick auf die 

angestrebten Recyclingwirtschaft viele Fragen offen sind. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) 

und das Bundesamt für Strassen (ASTRA) haben vorgegeben, dass PFAS-haltige Materialien 

nicht mehr auf Baustellen des Bundes eingesetzt werden dürfen. 

 

Abwasser 

Im Bereich Abwasser stellen sich verschiedene Fragen z.B. zu von Betrieben in die Kanalisa-

tion eingeleiteten PFAS-Frachten oder den Möglichkeiten, PFAS in den Abwasserreinigungs-

anlagen (ARA) aus dem Abwasser zu entfernen. In der vierten Reinigungsstufe der ARA kön-

nen PFAS nur sehr eingeschränkt durch Ozonierung aus dem Abwasser entfernt werden. Mit 

Aktivkohlefiltern kann die PFAS-Fracht im Abwasser reduziert werden, wobei die Sorption bei 

kurzkettigen PFAS-Verbindungen schlechter funktioniert als bei langkettigen. Für die Beurtei-

lung der Einleitung von Baustellenabwasser, Sickerwasser von Deponien oder Abwasser von 

Betrieben in die Kanalisation und in Oberflächengewässer sind vom BAFU bisher keine Grenz-

werte für PFAS festgelegt worden.  

 

Altlasten 

Der Kataster der belasteten Standorte (KbS) ist hinsichtlich von mit PFAS belasteten Standor-

ten zu ergänzen. Standorte, die bisher nicht im KbS verzeichnet waren wie z.B. Lösch- und 

Übungsplätze von Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren, sowie spezifische Betriebsstandorte 

sind in den KbS aufzunehmen. Weitere Deponien und Betriebsstandorte werden bei Verdacht 

auf PFAS im Rahmen von laufenden technischen Untersuchungen beprobt. Standorte, deren 

Untersuchungen ohne Berücksichtigung von PFAS bereits abgeschlossen sind, müssen ggf. 

erneut untersucht werden, wenn ein Verdacht auf PFAS besteht. 

 

Sollten bei Trinkwasserfassungen PFAS festgestellt werden, muss überprüft werden, ob die 

PFAS-Belastungen von einem belasteten Standort stammen. Solche Standorte sind sanie-

rungsbedürftig. Bei einigen belasteten Standorten im Kanton Luzern sind im Rahmen der 

Voruntersuchungen bereits relevante PFAS-Konzentrationen im Grundwasser festgestellt 

worden.  

 

Mit der Revision des Umweltschutzgesetzes (USG), die am 1. April 2025 in Kraft trat, werden 

über den VASA-Fonds 40 % der Untersuchungs- und Sanierungskosten bei PFAS-Belastun-

gen, die durch den Einsatz von Löschschäumen durch gemeinnützige Feuerwehren entstan-

den sind, übernommen. Der Rest wird über die Sonderabgabe Altlasten finanziert. Mit der er-

wähnten USG-Revision müssen die altlastenrechtlichen Untersuchungen bei diesen PFAS-

Standorten bis 2035 abgeschlossen sein, damit VASA-Beiträge gesprochen werden. Die Sa-

nierungen müssen für eine Inanspruchnahme von VASA-Beiträgen bis 2045 abgeschlossen 

sein. Die übrigen PFAS-Standorte (Altdeponien und Betriebe) sind in den bisherigen Vollzug 

zu integrieren.  

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/670/de
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Boden  

Die noch fehlenden nationalen Grenzwerte erschweren den Vollzug, insbesondere die Beur-

teilung der Gefährdung sowie die Einschätzung der Wiederverwertbarkeit von Bodenmaterial 

bei Bauvorhaben. Hinzu kommt, dass die PFAS-Belastungssituation der Luzerner Böden heute 

ungenügende bekannt ist. Namentlich fehlt eine systematische Übersicht, auf welchen land-

wirtschaftlich genutzten Flächen in früheren Jahren Klärschlamm ausgebracht wurde.  

 

Grundwasser 

Seit 2025 werden PFAS in der nationalen Grundwasserbeobachtung NAQUA routinemässig 

untersucht. Im kantonalen Grundwassermonitoring sind zusätzlich zu den 24 NAQUA Mess-

stellen weitere Messstellen risikobasiert auf PFAS zu analysieren, um das Bild der PFAS-Belas-

tung im Grundwassers im Kanton Luzern zu vervollständigen, insbesondere auch aufgrund 

von potenziellen Eintragsquellen. 

 

Oberflächengewässer 

Zur Belastungssituation von Oberflächengewässern hinsichtlich PFAS liegen im Kanton Luzern 

wenige Informationen vor. Um die Kenntnis der PFAS-Belastung in den Oberflächengewäs-

sern des Kantons Luzern zu verbessern, sind weitere Gewässer zu untersuchen. 

 

Luft 

PFAS-Belastungen in der Luft sind wenig erforscht. Entsprechend ist aktuell unbekannt, ob es 

bedeutende Emittenten im Kanton Luzern gibt.  

 

 

Lebensmittel 

Gesamtschweizerische Untersuchungen zeigen, dass kein generelles oder grossflächiges 

PFAS-Problem in Bezug auf die für Lebensmittel bislang festgelegten Höchstwerte vorliegt. 

Infolge lokaler oder regionaler Belastungsquellen ist aber mit Höchstwertüberschreitungen in 

Lebensmitteln zu rechnen. Fälle in der Ostschweiz oder die Belastung von Fischen im Zuger- 

oder Hallwilersee bestätigen diesen Befund. Zudem liegen nur wenig Grundlagendaten zur 

Belastung von nicht regulierten Lebensmitteln vor. Eine vergleichbare Situation ergibt sich 

beim Trinkwasser. 

 

In Hinblick auf die äussert hohe Stabilität von PFAS sind Verbote oder Beschränkungen für 

das Inverkehrbringen oder die Verwendung als die wichtigsten Massnahmen anzusehen, um 

einen weiteren Eintrag dieser Stoffe in die Umwelt und in die Lebensmittelkette zu verhin-

dern. 

 

Landwirtschaft 

PFAS können über verschiedene Eintragswege in die landwirtschaftlichen Produkte gelangen, 

z.B. über früher ausgebrachten Klärschlamm als Dünger auf landwirtschaftlich genutzten Bö-

den, Einträge aus der Luft (z.B. atmosphärische Deposition, Regen), durch Futtermittel und 

Tränkwasser, durch Pflanzenschutzmittel oder «Verbrauchsmaterialien» wie z.B. Kunststofflei-

tungen, Arbeitssicherheitsschuhe, Pneus von Fahrzeugen, usw. In einer Untersuchung der 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW und der nationalen Bodenbe-

obachtung NABO im Auftrag des BAFU konnte kein direkter Zusammenhang der PFAS-Belas-

tung im Boden mit der Landnutzung festgestellt werden. 
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Primärprodukte 

Aktuell fehlen flächendeckende Daten zur Belastung von Futtermitteln und lebenden Tieren 

mit PFAS. Es können lediglich aus Resultaten von Untersuchungen in Lebensmitteln unge-

naue Rückschlüsse gezogen werden. Alle Massnahmen, die die Belastung von Böden, Trink-

wasser und Futtermitteln reduzieren, haben automatisch einen positiven Effekt auf die Belas-

tung von lebenden Tieren. Die Erhebung entsprechender Daten wäre auf nationaler Ebene 

anzugehen, eine rein kantonale Untersuchung wird als nicht zielführend erachtet. Massnah-

men, die im Zusammenhang mit einer Belastung von Primärprodukten mit PFAS stehen (z.B. 

Abgabeverbot oder -einschränkungen von Primärprodukten), bedeuten für die betroffenen 

Betriebe eine grosse Herausforderung. 

 

Bauwirtschaft 

Bei Bauvorhaben festgestellte PFAS-Belastungen können zu Verzögerungen und hohen 

Mehrkosten für die Entsorgung von belastetem Aushubmaterial oder für die Wasseraufberei-

tung von belastetem Baugrubenabwasser führen. Zudem müssen vor Beginn von Bauarbeiten 

je nach Standort altlastenrechtliche Sanierungsmassnahmen durchgeführt werden. Durch die 

systematische Erhebung von entsprechenden Standorten kann die Planungssicherheit erhöht 

werden. 

  



 

 

 Seite 22 von 24 
 

 

 

Abkürzungen von PFAS-Verbindungen 

 

FTOH Fluortelomeralkohole 

PFBA Perfluorbutansäure 

PFBS Perfluorbutansulfonsäure 

PFDA Perfluordecansäure 

PFDoDA Perfluordodecansäure 

PFDoS Perfluordodecansulfonsäure 

PFDS Perfluordecansulfonsäure 

PFHpA Perfluorheptansäure 

PFHpS Perfluorheptansulfonsäure 

PFHxA Perfluorhexansäure 

PFHxS Perfluorhexansulfonsäure 

PFNA Perfluornonansäure 

PFNS Perfluornonansulfonsäure 

PFOA Perfluoroctansäure 

PFOS Perfluoroctansulfonsäure 

PFPeA Perfluorpentansäure 

PFPeS Perfluorpentansulfonsäure 

PFTrDA Perfluortridecansäure 

PFTrS Perfluortridecansulfonsäure 

PFUnDA Perfluorundecansäure 

PFUnS Perfluorundecansulfonsäure 

TFA Trifluoreessigsäure 
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Anhang: Regulatorische Vorgaben (Stand Mai 2026) 

Regulatorische Vorgaben Umwelt 

 

In den relevanten Verordnungen der eidgenössischen Umweltgesetzgebung sind aktuell 

keine Grenzwerte für PFAS aufgeführt. Die zurzeit diskutierten Sanierungs-, Konzentrations- 

und Grenzwerte für die Bereiche Boden, Altlasten und Abfall sind in folgender Tabelle zusam-

mengestellt 

 

Verordnung Vorgeschlagene Werte Bemerkung 

VBBo 2.5 µg / kg* Richtwert (Anhang 1, VBBo) 

 5 µg / kg* Prüfwert (Anhang 1, VBBo) 

 30 g TEQ / kg Sanierungswert für direkte Bodenaufnahme 

durch spielende Kinder; toxizitätsgewichtete 

Summe von 16 PFAS (PFBA, PFPeA, PFHxA, 

PFHpA, PFOA, PFNA, PFBS, PFHxS, PFOS, Caps-

tone A, Capstone B, 6:2 FTS, PFOSA, PFDA, 

PFUnDA, EtFOSAA) 

AltlV 0.2 µg TEQ / l 

 

 

 

 

 

 

Konzentrationswert nach Anhang 1 AltlV für 

die Beurteilung der Einwirkungen von belaste-

ten Standorten auf die Gewässer; toxizitätsge-

wichtete Summe von mindestens 16 PFAS 

(PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, 

PFBS, PFHxS, PFOS, Capstone A, Capstone B, 

6:2 FTS, PFOSA, PFDA, PFUnDA, EtFOSAA) 

AltlV 30 g TEQ / kg Konzentrationswert nach Anhang 3 AltlV für 

die Beurteilung der Sanierungsbedürftigkeit 

von Böden; toxizitätsgewichtete Summe von 

mindestens 16 PFAS (PFBA, PFPeA, PFHxA, 

PFHpA, PFOA, PFNA, PFBS, PFHxS, PFOS, Caps-

tone A, Capstone B, 6:2 FTS, PFOSA, PFDA, 

PFUnDA, EtFOSAA) 

VVEA 0.5 µg / kg* U-Wert, unbelastetes Aushubmaterial (Anhang 

3 Ziffer 1 VVEA) 

1.25 µg / kg* T-Wert, tolerierbares Aushubmaterial (Anhang 

3 Ziffer 2 VVEA) 

2.5 µg /kg* B-Wert, Material, das auf einer Deponie Typ B 

abgelagert werden darf (Anhang 5 Ziffer 2 

VVEA) 

5 µg / kg* E-Wert, Material, das auf einer Deponie Typ E 

abgelagert werden darf (Anhang 5 Ziffer 5 

VVEA) 

> 5 µg / kg* Sonderabfall; Material, das vor einer Ablage-

rung behandelt werden muss 

* ungewichtete Summe von mindestens 16 PFAS (PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, 

PFBS, PFHxS, PFOS, PFDA, PFUnDA, Capstone A, Capstone B, 6:2 FTS, PFOSA und EtFOSAA) 
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Regulatorische Vorgaben Lebensmittel 

 

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der aktuellen und zur Diskussion stehenden Grenz-

werte für Trinkwasser:  

 

Land/Region Parameter Wert (g /l) 

Trinkwasser 

Aktuell geltende Werte 

Schweiz (TBDV) PFOS 0.3 

 PFHxS 0.3 

 PFOA 0.5 

EU (Trinkwasserrichtlinie)* Summe 20 PFAS 0.1 

 oder Summe PFAS total 0.5 
* Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2020 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Ge-

brauch. Die EU-Staaten müssen die Höchstwerte in ihr nationales Recht übernehmen. Bis 2026 müssen Massnahmen ergriffen werden, damit sichergestellt 

ist, dass die Höchstwerte im Trinkwasser eingehalten werden.  
 
 

Die folgende Tabelle führt die Höchstwerte der Summe der 4 PFAS-Einzelverbindungen 

(PFOA, PFNA, PFOS und PFHxS) an Beispielen auf:  

 

Lebensmittel Höchstgehalt 

(g/kg) 

Bemerkungen 

Fisch 

Muskelfleisch von Fischarten wie 

Hecht, Sardine, Seebarsch, Wild-

lachs, Wildforelle und weitere 

8 bezogen auf Frischgewicht, ausge-

nommen für die Herstellung von Bei-

kost für Säuglinge und Kleinkinder 

Muskelfleisch von Fischarten wie 

Aal, Felchen, Sardelle, Zander und 

weitere  

45 bezogen auf Frischgewicht, ausge-

nommen für die Herstellung von Bei-

kost für Säuglinge und Kleinkinder 

Muskelfleisch übriger Fische 2 bezogen auf Frischgewicht 

Muskelfleisch von Fisch, der für 

die Herstellung von Beikost für 

Säuglinge und Kleinkinder be-

stimmt ist 

2  

Fleisch 

Fleisch von Rindern, Schweinen 

und Geflügel 

1.3 bezogen auf Frischgewicht 

Fleisch von Schafen 1.6 bezogen auf Frischgewicht 

Fleisch von Wild 9 ausgenommen Fleisch von Bären; 

bezogen auf Frischgewicht 

Eier   

Eier 1.7 bezogen auf Frischgewicht 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/153/de
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/T/Trinkwasserverordnung/Amtsblatt_2020-2184-EU.pdf
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